Abs.:










Datum: 

An die/den

Schuldezernent/in

der Stadt ....

Frau / Herr .....

...

41...  .... 

Sehr geehrte Frau / geehrter Herr .....,

wie Ihnen sicher bekannt sein dürfte, haben sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat im Juli dem Steueränderungsgesetz 2007 zugestimmt. Damit entfällt unter anderem die steuerliche Absetzbarkeit des häuslichen Arbeitszimmers. Besonders für Lehrkräfte bedeutet dies eine erhebliche Belastung ab dem 1. Januar 2007.

Ihnen ist sicherlich auch bekannt, dass ich als Lehrkraft große Teile meiner Aufgaben zu Hause erledige und der Kommune damit Kosten für Computer, Büromaterial, Strom und Heizung etc. bisher erspart habe.

Da nun die Möglichkeit der steuerlichen Absetzbarkeit des häuslichen Arbeitszimmers gestrichen wurde, bin ich nicht mehr bereit, meine private Wohnung und die Büroausstattung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Ich beantrage deshalb, mir einen angemessenen und ausreichend ungestörten Arbeitsplatz im Schulgebäude zur Verfügung zu stellen (ausreichend großer Schreibtisch mit Bürostuhl, Computer, Telefon, Regale für Bücher und Arbeitsmittel etc). Anhaltspunkte für die Ausstattung könnte der Standard der Stadtverwaltung für vergleichbar besoldete Mitarbeiter sein.

Es müsste mitbedacht werden, dass Lehrkräfte durch die hohe Unterrichtsverpflichtung auch in den Abendstunden, am Wochenende und in den Schulferien arbeiten müssen. Für entsprechende Heizung und Hausmeistertätigkeiten müsste also Vorsorge getragen werden.

Ich sehe Ihrer Antwort mit Interesse entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

